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Max Fuchs

Kultur in Zeiten der Globalisierung

Vortrag im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Massenkultur und Kunst“. 4. Bremer Symposion der Heinrich Böll Stiftung und der Galerie Katrin Rabus am 16.10.2003 in Bremen.

1. Einführung

Wenn ich Ihnen zunächst einmal davon berichte, dass ich in den letzten drei Wochen zum einen in Cancùn in Mexiko und zum anderen in Paris war, dann mögen Sie dies vielleicht als Indiz dafür deuten, es mit einem Globetrotter zu tun zu haben, aber der Zusammenhang mit dem Thema meines Vortrages leuchtet vielleicht noch nicht so unmittelbar ein. Dies wird sich allerdings schlagartig ändern, wenn ich Ihnen mitteile, was ich in Cancùn bzw. in Paris getan habe. Zunächst einmal zu Cancùn. Sie erinnern sich möglicherweise daran, dass die Welthandelsorganisation (WTO) in Cancùn in Mexiko ihr fünftes Ministertreffen durchgeführt hat, bei dem es darum hat gehen sollen, weitere Schritte in Richtung Liberalisierung der Weltmärkte zu unternehmen. Sie erinnern sich vielleicht daran, dass die Verhandlungen als gescheitert gelten, weil keine Einigung über den Agrarmarkt hat erzielt werden können. Immer mehr Entwicklungsländer hatten sich darüber beklagt, dass die reichen Länder aus Europa und Nordamerika zwar die Öffnung ihrer Märkte gefordert haben, ihrerseits allerdings keine Bereitschaft zeigten, die hohen Subventionen für die Agrarprodukte zu reduzieren. Auf diese Weise hätten die nationalen Agrarwirtschaften in den so genannten Entwicklungsländern überhaupt keine Chance, den so entstandenen Wettbewerb zu überleben. 

Selbst wenn Sie sich an diesen Tatbestand erinnern, fragen Sie sich vielleicht, was all dies mit der Globalisierung der Kultur zu tun hat. Nun ist die Liberalisierung von Märkten, in denen Güter gehandelt werden, seit über 50 Jahren Standard-Thema im so genannten GATT-Vertrag und damit seit 1995, seit ihrer Gründung, im Rahmen der Welthandelsorganisation. Ein zweites, zunehmend wichtiger werdendes Standbein der Welthandelsorganisation ist ein Vertragswerk, das es mit Dienstleistungen zu tun hat: GATS (General Agreement on Trades and Services). Selbst wenn Sie dies wissen, fragen Sie sich möglicherweise immer noch, was dies mit Kultur zu tun hat. Nun die Antwort ist denkbar einfach: Im internationalen Sprachgebrauch und insbesondere im internationalen Handelsrecht wird einiges als Dienstleistung bezeichnet, was in Deutschland nicht unter dieser Rubrik gefasst wird: Bildung und Kultur, Gesundheit, Umweltschutz und viele andere Dinge, die man bestenfalls in Deutschland unter der Rubrik „Daseinsvorsorge“ behandelt. Nun verstehen Sie, warum Kultur hat in Cancùn präsent sein müssen: um zu verhindern, dass die eh schon vorhandene Liberalisierung der Märkte für Bildung und Kultur weiter vorangetrieben wird. Wir waren dort in einem Viererbündnis von Organisationen: die Öffentlich Rechtlichen Rundfunkanstalten vertreten durch den stellvertretenden Vorsitzenden der ARD, Fritz Pleitgen, der Deutsche Kulturrat vertreten durch seinen Präsidenten, die Heinrich-Böll-Stiftung, die eine große Erfahrung in der Organisation von NGO-Veranstaltungen rund um solche internationalen Gipfeltreffen hat, und ein internationales Netzwerk für kulturelle Vielfalt (INCD). So weit zur Erklärung der ersten Reise. 

Nun zur Erklärung meines Paris-Aufenthaltes. Was die UNESCO ist, weiß jeder. Dass die UNESCO heute in Paris ihre 32. Generalversammlung abschließt, wissen vermutlich die meisten nicht. Im Ausschuss Kultur der UNESCO wurden zwei Konventionen behandelt, davon wurde eine verabschiedet, die andere in Auftrag gegeben. Und bei beiden Konventionen bin ich mitten im Thema meines Vortrages. Die erste Konvention hat es mit dem so genannten „Intangible Heritage“, dem immateriellen Kulturerbe zu tun. Diese Konvention wurde mit überwältigender Mehrheit verabschiedet. Es geht dabei darum, dass die meisten Kulturen in Asien, Afrika und Südamerika – anders als in der europäischen Tradition – sehr stark auf oralen Vermittlungen beruht. Hierzulande ist man eher gewohnt, alle kulturellen Errungenschaften quasi in Stein zu hauen, so dass es sehr viele Schlösser, Gartenanlagen, Kirchen und Kathedralen gibt, von denen wiederum sehr viele in die Welterbeliste des materiellen Kulturerbes aufgenommen worden sind. Wer sich diese Welterbeliste anschaut – immerhin ein Prunkstück kulturpolitischer Aktivitäten der UNESCO – wird feststellen, dass es eine unglaubliche Dominanz von zu erhaltenden Weltkulturerbestätten gibt, die in den reichen westlichen Ländern liegen. Asien, Südamerika und Afrika sind hoffnungslos unterrepräsentiert. Zu einem großen Teil hat das mit der soeben erwähnten Tradition zu tun, dass die Kulturen dort weniger auf Schrift und Stein, sondern eher auf mündlichen Überlieferungen, auf Sitten und Gebräuchen, auf Traditionen beruhen. Immerhin bewegt man sich auch bei dieser Frage der Traditionen, der Wertorientierungen und der oralen Überlieferungen im Bereich des weiten Kulturbegriffs der UNESCO, so wie er 1982 in Mexiko verabschiedet worden ist. Denn dieser weite Kulturbegriff erfasste zwar auch die Künste, bezog aber ausdrücklich Lebensweisen, Traditionen und Sitten mit ein. Es ist also nur konsequent, wenn man diese Lebensweisen und die kulturellen Grundlagen dieser Lebensweisen, die eher mündlich überliefert werden in vielen Teilen der Erde, ebenso berücksichtigt im Rahmen von Welterbelisten wie das materielle Kulturerbe. Dies ist jetzt geschehen, wobei es natürlich erhebliche Schwierigkeiten bereiten wird, geeignete Verfahren zu entwickeln, wie dieses „Intangible Heritage“ bewahrt werden kann. Um eine Vorstellung zu geben, was denn dieses Intangible Heritage sein könnte, gebe ich Ihnen einige Beispiele aus der ersten „Proclamation of Masterpieces“, so wie sie am 18. Mai 2001 vorgestellt wurde. Es handelt sich um 19 verschiedene „Welterbestätten“, von denen keine einzige in Nordamerika, dafür aber drei in Südamerika, vier in Afrika und acht in Asien liegen. Es geht etwa um die Tradition des Nogaku-Theaters in Japan, es geht um das Sanskrit-Theater in Indien, es geht um rituelle Musik in Korea und um den Marktplatz einer marokkanischen Stadt mit einer ganz spezifischen Atmosphäre, die von Erzählern geprägt ist. Aus deutscher Sicht wurde etwa die Partitur der Neunten Symphonie von Beethoven vorgeschlagen. In der Diskussion war auch das Patent von Konrad Zuse für den ersten elektronischen Rechner. 

Der zweite genannte Punkt, den die UNESCO behandelt hat, war eine Konvention zur Kulturellen Vielfalt. Darüber will ich an dieser Stelle noch nichts sagen, sondern ich hoffe, ein wenig Neugierde zu erzeugen, was dieses mit unserem Thema zu tun hat, um dann am Ende meines Beitrages darauf zurückzukommen. Ich werde mich nun zunächst im zweiten Abschnitt kurz mit der Begrifflichkeit der Globalisierung auseinander setzen, im dritten Abschnitt auf die kulturelle Globalisierung eingehen und im letzten Abschnitt die Frage behandeln, was denn eine globale Kulturpolitik sein könnte, die sich natürlich mit kultureller Globalisierung befassen muss.

2. Was ist Globalisierung?

„Globalisierung“ spaltet die Menschen. Sie spaltet sie nicht bloß real im Hinblick darauf, wer Nutzen und wer Schaden davon hat, sie spaltet sie auch im Hinblick auf die Bewertung. Die einen haben durchaus positive Empfindungen, wenn sie auf Globalisierung angesprochen werden. Sie denken an Weltmusik, an Weltliteratur, an den globalen Austausch der Künstlerinnen und Künstler. Andere assoziieren mit Globalisierung eher „MacDonaldisierung“, Gleichmacherei, Standardisierung auf niedrigstem Niveau. Auch die Wissenschaft ist sich nicht einig über Globalisierung: für die einen handelt es sich um einen sehr alten Tatbestand, der spätestens in der Renaissance etwa mit den großen Handelsreisenden wie Marco Polo begonnen hat. Der französische Historiker F. Braudel beschreibt in seiner voluminösen „Geschichte des Kapitalismus“ die Entstehung des Welthandels und zeigt, wie der Kapitalismus von Anfang an eine weltweite Erscheinung gerade im Hinblick auf den Handel war. Andere sagen jedoch, dass man von Globalisierung erst seit den neunziger Jahren des letzten Jahrhunderts sprechen kann. Zwar gab es schon während der sechziger und siebziger Jahre eine Diskussion ober die so genannten Multis, die multinationalen Konzerne. Doch glaubt man, Anfang der neunziger Jahre eine neue Qualität in der internationalen Vernetzung der Wirtschaft erkennen zu können. Ich komme später darauf zurück. 

Wenn Globalisierung alt oder neu zugleich sein soll, wenn Globalisierung Positives ebenso wie Negatives erfassen soll, dann muss irgendetwas mit den Begriffen nicht stimmen. Es ist daher nützlich, sich ein wenig um die Begrifflichkeit zu kümmern. Eine gewaltige Hürde bei dieser Begriffsklärung stellt allerdings der inzwischen inflationäre Gebrauch dieses Begriffs dar. Wer in einer beliebigen Suchmaschine im Internet den Begriff der Globalisierung eingibt, wird gleich einige 10.000 Eintragungen finden. Ich halte vor diesem Hintergrund eine erste Begriffsunterscheidung für nützlich, die Ulrich Beck in Deutschland populär gemacht hat. Er unterscheidet Globalität, Globalisierung und Globalismus. Mit Globalität meint er den empirisch feststellbaren Tatbestand der Vernetzung der internationalen Wirtschaft. Globalisisierung ist der Prozess, der zu dieser sich ständig vergrößernden Globalität führt. Beide Erscheinungen sind verbunden mit einer zunehmenden Entmachtung des Nationalstaates zu Gunsten von übergeordneten Institutionen. Von diesen zwei eher empirisch feststellbaren Tatbeständen unterscheidet sich der „Globalismus“ dadurch, dass es sich hier um eine Ideologie handelt: Die Ideologie nämlich, dass Globalität bzw. Globalisierung zwei unaufhaltsame Erscheinungen sind, quasi im Range eines Naturgesetzes, die nicht nur nicht gestaltet werden können, sondern die man auch am besten nicht zu gestalten versuchen solle. Hinter dieser Ideologie steckt natürlich die Idee des Neoliberalismus, die These von den Märkten, die gar nicht frei genug sein können, damit sich ungehindert weltweit ein Warentausch ausdehnen kann. Philosophisch überhöht wird eine solche Position mit der These, dass ein freier Austausch von Waren und Dienstleistungen auch einen freien Austausch von Ideen mit sich brächte und so insbesondere die Idee der Menschenrechte weltweite Verbreitung finden könnte. Die Durchsetzung eines globalen Rechtsstaates und die Durchsetzung von Menschenrechten gingen einher mit der Durchsetzung eines solchen internationalen Kapitalismus. 

Im Hinblick auf die zeitliche Festlegung, wann man denn überhaupt von Globalisierung im heutigen Sinne sprechen könne, sind in der Tat die frühen neunziger Jahre eine plausible Antwort. Zu dieser Zeit wurde das Internet mit einer unglaublich großen Geschwindigkeit zu der relevanten internationalen Vernetzungstechnik schlechthin, die es ermöglicht hat, insbesondere in dem Handel mit Geld in Echtzeit große Fortschritte zu erzielen. Das Ergebnis ist für jedermann erkennbar: Die Massen an frei flottierenden Geldmitteln, die im Moment um den Globus schweben, haben sich vervielfacht. Eine wichtige Kennziffer ist hierbei die Beziehung zu real stattfindenden ökonomischen materiellen Prozessen. Sprach man in den siebziger und achtziger Jahren noch davon, dass weit über 80% aller Geldtransaktionen etwas damit zu tun haben, dass auch real im Wirtschaftsleben etwas geschieht, so ist diese Anbindung an das Reale heute nur noch im Umfang von etwa 4% der flottierenden Geldmittel vorhanden. Daher gibt es Vorschläge selbst von konservativen Wirtschaftswissenschaftlern, etwa von dem Wirtschaftsnobelpreisträger Tobin, diesen Fluss frei flottierender Geldmittel zu erschweren, denn die weltweiten Spekulationen führten immer wieder zu dem Zusammenbruch nicht bloß von einzelnen Wirtschaftsbereichen oder Unternehmungen, sondern sogar von ganzen National-Ökonomien. Die berühmte Tobin-Steuer ist eine solche Maßnahme, um diesen freien Fluss von Geldmitteln zu verhindern. Attac, die internationale Antiglobalisierungsbewegung, die ihren Ausgangspunkt in der französischen Zeitschrift Le Monde Diplomatique – etwa unterstützt durch Pierre Bourdieu – gefunden hat, setzt an dieser Stelle an: Es geht um die Besteuerung von Finanztransaktionen zu Gunsten der Bürgerinnen und Bürger. Globalisierung meint also nicht bloß eine Vergrößerung des internationalen Geschäftsbereichs von Unternehmungen, sondern bezieht sich auf eine zunehmende internationale Vernetzung der Wirtschaft und letztlich der Gesellschaft und der Politik schlechthin.

3. Globalisierung in der Kultur

Ebenso wie Wirtschaftshistoriker darauf hinweisen, dass der kapitalistische Handel von Anfang an eine internationale Ausdehnung hatte, so weisen Kunsthistoriker darauf hin, dass es immer auch schon im Bereich der Künste einen internationalen Austausch gegeben hat. Das Beispiel von Goethe und seiner Beziehung zu dem persischen Dichter Hafis ist nur eines von vielen. Kunst funktionierte eigentlich immer schon so, dass sich Künstlerinnen und Künstler ständig mit dem jeweils vorhandenen Entwicklungsstand ihrer Künste auseinander setzen und sich daraus in umfassender Weise Anregungen holten. Etwas salopp war kürzlich in einem Artikel zu lesen, dass Picasso einer der größten Diebe der Weltgeschichte gewesen sein, eben weil er sich von afrikanischer Kunst in erheblichem Umfang hat inspirieren lassen. Dieses Vorgehen ist nicht zu verurteilen, sondern man muss feststellen, dass Kunst genau so funktioniert. 

Allerdings muss man dieser idealtypischen und vielleicht auch idealistischen Sichtweise einen ökonomischen Kontrapunkt entgegensetzen. Ich will dies an einem Beispiel verdeutlichen. An einem bestimmten Punkt ihrer Karriere entdeckten die Beatles die indische Musik. Sie entdeckten das Instrument Sitar, und sie entdeckten Ravi Shankar, damals einer der berühmtesten Sitar-Spieler in Indien. Sie ließen sich in umfassender Weise von dieser indischen Musik inspirieren, und insbesondere war es George Harrison, der hier seine neue Liebe entdeckte. Zunächst ist hier überhaupt nichts dagegen einzuwenden. Wenn allerdings die Beatles ihre von indischer Musik inspirierte neue Musik auf Platten pressten und diese dann nach Indien verkaufen wollten, mussten die Inder dies sehr präzise bezahlen. Denn es gibt so etwas wie ein Urheber- und Verwertungsrecht, es gibt ein Recht am geistigen Eigentum, das ursprünglich die Idee verfolgte, dass Künstlerinnen und Künstler, dass künstlerische Produzenten bzw. ErfinderInnen von ihren Produkten auch leben können. Bezogen auf den Fall der Beatles muss man feststellen, dass sich die Beatles „ihr“ geistiges Eigentum sehr teuer haben bezahlen lassen, wohingegen die Inder mit ihrer indischen Musik auch nicht den kleinsten Betrag dafür zurückbekommen haben. Dass dies möglich war und ist, liegt daran, dass in weiten Teilen der Welt-Bevölkerung nicht die individuelle Leistung einzelner Künstlerinnen und Künstler im Vordergrund steht, sondern es sich vielmehr um kollektive Kulturen handelt. Und dies gilt auch im Bereich der Kunstproduktion. Unser derzeitiges Urheber- und Verwertungsrecht kennt jedoch kollektive Urheberschaften in diesem Sinne nicht, sondern es ist ein Produkt des Individualismus-Prinzips des „Abendlandes“. Daher kann man derartige kollektive Kulturen nach Lust und Laune ausplündern, wohingegen man in diesen kollektiven Kulturen für jede individuell zuzuordnende künstlerische Leistung bezahlen muss. Mit einer gewissen Berechtigung kann man hier also auch von einem gewissen kulturellen Imperialismus sprechen, der zudem durch internationale Urheberrechts-Gesetze (WIPO, TRIPS) auch noch geschützt wird und auch einen Rückhalt findet in der sehr stark individualistisch angelegten Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, dort insbesondere bei dem Recht auf „intellectual property“. An dieser Stelle will ich noch einmal auf das „Intangible Cultural Heritage“ in der letzten UNESCO-Konvention zurückkommen. Es ist vor diesem Hintergrund verständlich, dass insbesondere die Entwicklungsländer ein großes Interesse an dieser Konvention hatten, dass insbesondere Entwicklungsländer auch ein großes Interesse daran haben, die derzeitig gültige Allgemeine Erklärung der Menschenrechte mit ihrer starken individualistischen Tendenz zu erweitern um so genannte Gruppenrechte.

Ich will einen zweiten Hinweis zur kulturellen Globalisierung geben: Bei der letzten documenta in Kassel, der documenta XI, die einen afrikanischen Kurator (Enwezor) hatte, wurde erstmals die künstlerische Praxis aus so genannten Entwicklungsländern in den Mittelpunkt gestellt. Wie sie sich sicherlich erinnern können, bestand die documenta XI aus fünf Foren. Die ersten vier dieser Foren waren rein intellektuelle Auseinandersetzung etwa über zerfallende Städte, über Demokratie und ihre Defizite, über Prozesse der Wahrheitsfindung etwa am Beispiel der so genannten Wahrheitskommission in Südafrika. Erst das fünfte Forum dieser groß angelegten documenta war die documenta im engeren Sinne, also die Kunstausstellung in Kassel. Das Grundbuch der Kuratorinnen und Kuratoren war ein politisch-ökonomisches Buch, das von einem altlinken Philosophieprofessor aus Italien und einem amerikanischen Literaturwissenschaftler herausgegeben worden ist: Das Buch Hardt/Negri: Empire. In diesem Buch geht man sehr kritisch mit der neuen Qualität um, die die ökonomische Globalisierung inzwischen erreicht hat und die – so die These des Buches – auch zu einer völlig neuen Form politischer Herrschaft weltweit geführt hat. 

Die documenta brachte auch einige Kulturdiskurse in das Bewusstsein der Öffentlichkeit in Deutschland, die es zwar in einzelnen Feldern des Kulturbereichs und der Kulturwissenschaften durchaus schon seit einigen Jahren gab, die aber in dieser Form noch nicht in aller Breite diskutiert wurden. Ich will hier nur zwei solcher Diskurse nennen:

Das eine ist der kulturtheoretische Diskurs rund um „Kreolisierung“ und „hybride Kulturen“. Damit ist gemeint, dass es immer wieder zu Vermischungen von Kulturen in einer Form kommt, dass aus vorhandenen Versatzstücken etwas Neues gebildet wird, das zudem die Menschen in die Lage versetzt, sehr selbstbewusst ihr Leben zu ordnen und zu orientieren. Dieser Entstehungstyp von Kultur hat etwas damit zu tun, dass es globale Wanderbewegungen gibt, und der ist ausgesprochen positiv zu deuten, da es nicht automatisch zu jener oft befürchteten Standardisierung auf niedrigstem Niveau kommt, sondern dass durchaus Kulturen entstehen können, die kräftig sind und ihre Menschen lebensfähig machen.

Eine zweite kulturtheoretische und auch kulturpraktische Entwicklung verbirgt sich hinter dem Stichwort des Post-Kolonialismus. In diesem Kontext ist etwa Edward Said ein wichtiger Autor, ein kürzlich verstorbener palästinensischer Kultur- und Literaturtheoretiker, der lange Zeit in den USA gelehrt hat. Das berühmteste Buch von ihm heißt „Orientalism“ und es beschreibt, dass und wie der „Orient“ eine interessensgebundene Konstruktion westlicher Autorinnen und Autoren war. Der Postkolonialismus ist sehr stark in der Literaturwissenschaft und dort vor allem in der englischsprachigen Literaturwissenschaft verankert, weil es gerade in den ehemaligen englischen Kolonien sehr viele berühmt gewordene Autorinnen und Autoren gibt, die in englischer Sprache schreiben, und die die Situation in den ehemaligen englischen Kolonien reflektieren (kürzlich ist einer dieser Autoren mit dem diesjährigen Literaturnobelpreis ausgezeichnet worden). Dieser literarische Postkolonialismus zeigt etwa, dass selbst sehr fortschrittliche Autorinnen und Autoren (zu nennen wäre hier etwa Joseph Conrad mit seinem Buch Heart of the Darkness) letztlich doch nur Bilder von Asien oder Afrika entwerfen, die wenig mit der Realität, aber sehr viel mit imperialistischen Interessen zu tun haben. 

Im Hinblick auf unser Thema kann man durch diese knappen Hinweise feststellen, dass es sich bei der Globalisierung in der um eine ambivalente Erscheinung handelt: Sie schafft durchaus Neues und bietet neue Möglichkeiten, sich im Leben zu behaupten, sie schafft aber auch neue Formen der Unterdrückung. 

Ich will nur zwei weitere Stichworte nennen, die im Diskurs der Globalisierung heute eine gewisse Rolle spielen:
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Das erste ist der Hinweis des englischen Kulturtheoretikers Robertson, dass bei aller Globalisierung Kultur immer eine lokale Verankerung hat, so dass er konsequent von „Glokalisierung“ spricht.
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Einen weiteren Hinweis will ich geben auf das Buch von Breidenbach/Zukrigl (Tanz der Kulturen), zwei Ethnologinnen, die lange Zeit in Afrika gearbeitet haben und die eine durchaus positive Sichtweise gegenüber der Globalisierung vorstellen und begründen. Sie wissen zwar, dass die Globalkultur von ungleichen Machtverhältnissen geprägt ist, sehen jedoch auch, wie sich durch die Globalisierung die Welt ausdifferenziert und wie insbesondere die globale Kultur nunmehr als Referenzsystem für jede einzelne (lokale) Entscheidung zur Verfügung steht.

4. Globale Kulturpolitik

Als zentrale Aufgabe einer globalen Kulturpolitik sehe ich die Gestaltung der kulturellen Globalisierung. Dies klingt zunächst einmal hinreichend harmlos. Wenn man sich aber daran erinnert, dass der dritte oben genannte Aspekt von „Globalisierung“ eben die ideologische Sichtweise war, dass es sich um einen quasi naturmäßig ablaufenden Prozess handele, der nicht gesteuert werden kann und soll, dann sieht man, dass man sich mit der Forderung nach Gestaltung der kulturellen Globalisierung schon im Gegensatz zu dieser ideologischen Variante der Globalisierungstheorie setzt. 

In der internationalen kulturpolitischen Diskussion spielen in den letzten Jahren Begriffe wie „kulturelle Identität“, und „kulturelle Vielfalt“ (Cultural Diversity) eine zentrale Rolle. Dies ist durchaus verwunderlich. Denn der Begriff der Kultur, so wie ihn etwa Herder in die philosophische Fachsprache eingeführt hat, war von Anfang an ein Begriff der Differenz, der Unterscheidung und der Pluralität. Auf Herder geht nämlich die Entdeckung zurück, dass Menschen auf der Welt sehr viele Weisen des Lebens entwickelt haben, die alle menschlich zu nennen sind. Er benötigte zur Unterscheidung dieser Lebensweisen den Begriff der Kultur. Wieso braucht man daher heute den neuen Begriff „kulturelle Vielfalt“, wenn doch eigentlich „Kultur“ schon Vielfalt zum Ausdruck bringt? Der Grund dafür liegt darin, dass man die Vielfalt vielfältig bedroht sieht. Eine Bedrohung von Vielfalt geht dabei nicht bloß von diktatorischen  Regimen aus, sondern sie besteht durchaus auch in demokratischen Gesellschaften. Ich weise hier nur ganz knapp darauf hin, dass etwa die These von der „Leitkultur“ zum Ausdruck bringt, dass man mit der Vielfalt in der deutschen Gesellschaft nicht zu Rande kommt und daher eine Standardisierung oder zumindest eine Festschreibung einer Hauptkultur haben möchte. 

Auf der Ebene der UNESCO spricht man inzwischen davon, dass kulturelle Vielfalt für die Gesellschaft genauso bedeutsam ist wie biologische Vielfalt für die Natur. Man diskutiert „kulturelle Vielfalt“ auf der Ebene der Menschenrechte und ihrer zentralen Werte wie Freiheit und Gerechtigkeit, weil man erkannt hat, dass die Pluralität und die Fähigkeit hierzu den Menschen erst zum Menschen gemacht haben. Daher sagt man kurz und lapidar, dass kulturelle Vielfalt ein Menschenrecht darstellt. 

Nun komme ich auf die eingangs erwähnte Reise nach Cancùn zurück, wo es um Marktöffnung gegangen ist. Was hat diese Diskussion über kulturelle Vielfalt mit Marktöffnung zu tun? Der Grund liegt in der eingangs erwähnten Diskussion, dass Kultur, Bildung und Soziales zu den Dienstleistungen gezählt werden, für die nunmehr auch freie Märkte entstehen sollen. Erinnert man sich an Marco Polo und an die These, dass Kunst immer auch schon freien Austausch braucht, so mag man in dieser Forderung nach einem freien Markt im Bereich des Kulturellen erst einmal nichts Schlechtes zu erkennen. Eine Begründung dafür, dass sich vier nationale und internationale Organisationen zusammen gefunden haben, um in einer Cancùn-Erklärung zur kulturellen Vielfalt zu fordern, dass die Märkte für Kultur (und Bildung) nicht freigegeben werden sollen, findet sich in der Empirie. Man stellt nämlich fest – etwa am Beispiel der Film- und Buchkultur in der Türkei oder in Mexiko –, dass ein geöffneter Markt sofort zum Zusammenbruch der Vielfalt geführt hat. Wo es vorher etwa reduzierte Steuersätze bzw. Einfuhrschranken für ausländische Produkte gegeben hat, konnte man feststellen, dass die nationale Kulturproduktion sofort einen Kollaps erlitten hat, als man die Märkte geöffnet hat, weil die nationale Kulturproduktion nicht konkurrenzfähig gegenüber den großen internationalen Kultur- und Medienkonzerne war. Damit ist auch ein gehöriges Maß an Vielfalt verloren gegangen.

Vor diesem Hintergrund ist die zweite eingangs erwähnte Konvention der UNESCO zu sehen: die nunmehr in Auftrag gegebene „Konvention zur kulturellen Vielfalt“. Gegenstand dieser Konvention soll u. a. sein, was auch unsere Cancùn-Erklärung fordert:
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der Schutz nationaler Kulturwirtschaften und
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eine eigenständige nationale Kulturpolitik einschließlich einer nationalen Kulturförderung.

Auf nationaler Ebene verspreche ich mir von der zukünftigen Entwicklung, dass wir präziser als bisher bestimmen, was denn eine nationale Kulturpolitik (auf Bundesebene) beinhalten könnte. Ich stelle mir zudem vor, dass man intensiver als bisher die internationale kulturpolitische Diskussion verfolgt und sich von der hohen Qualität der kulturtheoretischen und -politischen Diskussion – etwa im UNESCO-Kontext – mitreißen lässt.

5. Anhang

A) Cancùn-Erklärung zur kulturellen Vielfalt 

Aus Anlass der 5. Ministerkonferenz der WTO im September 2003 in Cancún, Mexiko, erklären die unterzeichnenden Repräsentanten der Zivilgesellschaft, dass kulturelle Vielfalt einen unabdingbaren Bestandteil der Menschheit darstellt, den wir jetzt und in der Zukunft unterstützen und fördern werden. Wir nehmen daher folgende Erklärung an:

 SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h 
In Anerkennung, dass kultureller Ausdruck ein elementares Menschenrecht und die Grundlage für eine funktionierende Demokratie ist;

 SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h 
als Bestätigung, dass kulturelle Vielfalt ebenso notwendig für die Menschheit ist wie biologische Vielfalt für die Natur, und dass daher eine Politik, die kulturelle Vielfalt sichert und fördert, wesentlicher Bestandteil einer Politik der nachhaltigen Entwicklung ist;

 SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h 
in der Erwägung, dass kulturelle Dienstleistungen einzigartige gesellschaftliche Werte widerspiegeln und vermitteln, die weit über kommerzielle Interessen hinausgehen und dass entsprechende handelspolitische Maßnahmen diese Werte voll berücksichtigen müssen;

 SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h 
unter Berücksichtigung, dass die Möglichkeit des Einzelnen, sich über die eigene Kultur zu bilden, zu ihr Zugang zu finden und an ihr teilzuhaben, die Grundlage für den Schutz und die Förderung kultureller Vielfalt darstellt;

 SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h 
in Erwägung von Fällen, in denen Handelspolitik negative Auswirkungen auf Kulturpolitik gehabt hat und dass daher die Evaluierung möglicher Auswirkungen von Handelspolitiken auf kulturelle Vielfalt ein wesentliches Instrument jeder Verhandlung im Handelsbereich sein muss;

 SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h 
unter Berufung auf und in Bestätigung der UNESCO Erklärung zur kulturellen Vielfalt vom November 2001 sowie der Erklärung des Europarats zur kulturellen Vielfalt vom Dezember 2000;

 SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h 
unter Berücksichtigung, dass die Globalisierung auf unterschiedliche Weise neue Herausforderungen stellt, wie Kulturen bewahrt und entwickelt werden können;

 SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h 
unter Betonung, dass kulturelle Vielfalt auf der Freiheit der Meinungsäußerung, Medienpluralismus und Sprachenvielfalt und einem ausgewogeneren Austausch zwischen Kulturen beruht; und dass sie einen ebenbürtigen Zugang zu allen Formen des kulturellen Ausdrucks und den Mitteln ihrer Artikulation, Produktion und Verbreitung, auch in digitaler Form, voraussetzt; rufen wir die Mitglieder der Welthandelsorganisation dazu auf,

 SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h 
Politiken, die geeignete Existenzbedingungen für audiovisuelle und andere kulturelle Güter und Dienstleistungen auf nationaler und lokaler Ebene sichern sollen, zu erhalten und zu stärken;

 SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h 
innovative Kulturpolitiken zu entwickeln und umzusetzen, damit kulturelle Vielfalt in einem globalisierten Umfeld bewahrt und gefördert wird;

 SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h 
alle notwendigen Schritte in den laufenden GATS-Verhandlungen und allen künftigen Verhandlungen über Investitionen, Wettbewerbspolitik oder öffentliche Auftragsvergabe zu unternehmen, damit Kulturpolitiken zum Schutz und zur Förderung kultureller Vielfalt als Folge internationaler Handelsregelungen weder gefährdet noch geschwächt werden;

 SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h 
Kulturexperten und alle relevanten Organisationen der Zivilgesellschaft vollständig in einen Dialog über mögliche Handelsverpflichtungen, die die kulturelle Vielfalt betreffen, einzubeziehen;

 SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h 
solche Politiken zu fördern, die die am wenigsten entwickelten Länder, die Entwicklungsländer sowie die Schwellenländer dabei unterstützen, vor Ort nachhaltige Entwicklungsbedingungen zu schaffen, damit sich einheimische kulturelle Ausdrucksformen in allen Medien und allen Künsten entfalten können.

B) Beschluss der General-Versammlung der UNESCO

The General Conference,

Having examined document 32 C/52 containing the Preliminary study on the technical andlegal aspects relating to the desirability of a standard-setting instrument on cultural diversity, and the observations made by the Executive Board in that regard at its 166th session,

Having taken note, in accordance with 166 EX/Decision 3.4.3, of the reference to the relevant international legal instruments with regard to cultural diversity, and more particularly the protection of the diversity of cultural contents and artistic expressions (option (d), para. 23, the preliminary study reproduced in Appendix 1 of document 32 C/52),

Recalling the efforts made by UNESCO in support of cultural diversity, including the UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity,

Emphasizing the importance of Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights, which declares that everyone has the right to freedom of opinion and expression, including the freedom to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers,

Stressing that among the fundamental purposes of UNESCO are the promotion of the free flow of ideas by word and image and the preservation of the independence, integrity and fruitful diversity of cultures,

Reaffirming the principle of openness of each culture to all other cultures,

Recognizing the importance to artists and creators of intellectual property protection,

Bearing in mind that when elaborating a new international standard-setting instrument it is essential to take account of existing international legal instruments, and it is appropriate to this end that the Director-General undertake consultations with WTO, UNCTAD and WIPO,

Decides that the question of cultural diversity as regards the protection of the diversity of cultural contents and artistic expressions shall be the subject of an international convention;

Invites the Director-General to submit to the General Conference at its 33rd session, in accordance with Article 10 of the Rules of Procedure concerning recommendations to Member States and international conventions covered by the terms of Article IV, paragraph 4, of the Constitution, a preliminary report setting forth the position with regard to the problem to be regulated and to the possible scope of the regulating action proposed, accompanied by the first draft of a convention on the protection of the diversity of cultural contents and artistic expressions.
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